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Die Preisrevision bei  
öffentlichen Aufträgen
ABFEDERUNG – Der Nahostkonflikt führt zu steigenden Preisen u. a. für Energie 
und Rohstoffe. Bei öffentlichen Aufträgen ist die Preisrevisionsklausel ein 
Schutzmechanismus. 

Bozen – Der Konflikt im Nahen Os-
ten stellt die Unternehmen vor gro-
ße Herausforderungen, auch die Bau-
branche in Südtirol ist von den Folgen 
betroffen. Er hat unmittelbar Auswir-
kungen auf die Preise von Treibstof-
fen, Energie, Baumaterialien und an-
deren Rohstoffen und damit auch auf 
die Abwicklung von Ausschreibungen 
bzw. auf die Teilnahme durch die Un-
ternehmen. In einem Webinar hat das 
Baukollegium gemeinsam mit dem Un-
ternehmerverband Südtirol kürzlich 
die Mitgliedsunternehmen informiert, 
wie die Folgen bei öffentlichen Auf-
trägen abgefedert werden können. 
Auch mit dem nationalen Dachver-
band ANCE steht das Baukollegium 
im ständigen Austausch, um in die-
sen unvorhersehbaren Fällen wirksa-
me Mechanismen zu finden. 

Wie der Geschäftsleiter des Baukol-
legiums, Thomas Hasler, berichtet, ist 
das Ziel die Einführung eines Mecha-

nismus ähnlich je-
nem, welcher nach 
den Preissteigerun-
gen infolge des 
Krieges in der Uk-
raine eingeführt 
wurde. „Ein sol-
ches Instrument 
könnte für alle 
Rohstoffe, die di-

rekt oder indirekt von der aktuellen 
Krise betroffen sind, einen Ausgleich 
zwischen dem Anstieg der Steuerein-
nahmen und den Preiserhöhungen vor-

sehen,“ erklärt Hasler die aktuell an-
gedachten Vorschläge, um die Situati-
on zu entspannen. 

Ein Instrument, auf das Unterneh-
men bis zur Einführung eines solchen 
Mechanismus im Falle von öffentlichen 
Aufträgen zurückgreifen können, ist 
die Preisrevisionsklausel. Die Preis-
revision in öffentlichen Vergabeverfah-
ren ist derzeit in Art. 60 GvD Nr. 36/2023 
(Vergabekodex), in der Fassung des GvD 
Nr. 209/2024, sowie in der Anlage II.2 
bis enthalten, die seit dem 31.12.2024 
in Kraft ist.

Anwendung der  
Preisrevisionsklausel 

Preisrevisionsklauseln sind in sämtli-
chen öffentlichen Verträgen mit nicht 
sofortiger Ausführung zwingend vor-
gesehen, unabhängig davon, ob es sich 
um Verträge mit mehrjähriger oder 
nicht mehrjähriger Laufzeit handelt. 
Der öffentliche Auftraggeber kann die 
Anwendung der Preisrevision für Ver-
träge mit einer Laufzeit von weniger 
als einem Jahr nicht ausschließen. Für 
Bauaufträge findet die Preisrevision 
insbesondere Anwendung bei Neu-
bauvorhaben sowie bei außerordent-
lichen und ordentlichen Instandhal-
tungsarbeiten.

Die Detailregelungen sind in Anla-
ge II.2 bis zum Vergabekodex enthal-
ten; Abschnitt II davon gilt für Arbei-
ten und Abschnitt III für Dienstleistun-
gen und Lieferungen.

Preisrevision bei Bauaufträgen

Bei Bauaufträgen wird die Preisrevision 
angewendet, wenn die Veränderung (Er-
höhung oder Verringerung) der Kosten 
des Bauvorhabens mehr als 3 Prozent 
des Gesamtauftragswertes übersteigt; 
in diesem Fall werden 90 Prozent des 
die 3 Prozent Schwelle übersteigenden 
Betrags auf die noch zu erbringenden 
Leistungen angewandt.

Preisrevision bei Dienstleistungen 
und Lieferungen

Bei Dienstleistungen und Lieferungen 
liegt die Schwelle bei 5 Prozent, und es 
findet ein Satz von 80 Prozent des die 
5 Prozent Schwelle übersteigenden Be-
trags Anwendung, ebenfalls bezogen auf 
die noch zu erbringenden Leistungen.

Automatische Auslösung

Die öffentlichen Auftraggeber haben 
die einschlägigen Indizes regelmäßig 
zu überwachen; die Preisanpassungs-
klauseln werden automatisch ausge-
löst, auch ohne Antrag des Auftrag-
nehmers, sobald die Veränderungen 
die vorgesehenen Schwellen über-
schreiten.

Festlegung des Indizes

Für Bauleistungen beruht das System 
auf synthetischen Indizes, die ausge-
hend von den Kostenindizes für 20 ho-

mogene Kategorien von Bauleistungen 
(„TOL“) gebildet werden, welche durch 
einen Erlass des Ministeriums für Inf-
rastruktur und Verkehr (MIT) im Ein-
vernehmen mit dem ISTAT festgelegt 
werden.

In der Planungsphase ermittelt der 
Planer den synthetischen Revisionsin-
dex, indem er den Auftragswert nach 
TOL aufschlüsselt, die prozentualen Ge-
wichte der einzelnen TOL bestimmt 
und den synthetischen Index als ge-
wichteten Mittelwert berechnet. Als 
Referenzwert ist der Index des Monats 
heranzuziehen, in dem der Zuschlags-
erlass ergeht.

Aufgabe des  
Projektverantwortlichen

In der Vergabephase hat der einziger 
Projektverantwortliche (EPV/RUP) da-
her zu prüfen, dass die Vergabeunter-
lagen Preisanpassungsklauseln enthal-
ten, die mit der geltenden Rechtslage 
im Einklang stehen, dass der syntheti-
sche Index für Bauleistungen (oder das 
Verfahren zu seiner Ermittlung) ange-
geben ist, dass die Häufigkeit der Index-
überwachung sowie die Berechnungs-
methode für die Preisrevision festgelegt 
ist. In der Ausführungsphase haben der 
EPV und der Bauleiter sicherzustellen, 
dass die Indizes überwacht, das Über-
schreiten der Schwellen festgestellt, 
die zusätzlichen Abschlagsrechnungen 
für die Preisrevision erstellt und abge-
rechnet werden.

Treibstoff für Baumaschinen: 
keine Akzisenrückerstattung 
EINSCHRÄNKUNG – Ab 2026 gibt es keine Akzisenrückerstattung mehr für  
Treibstoff für Baumaschinen. Baukollegium und ANCE setzen sich für Lösung ein.

Bozen  – Ab dem Jahr 2026 gelten wich-
tige Einschränkungen bei der steuer-
lichen Begünstigung für die Rücker-
stattung der Akzisen auf Treibstoff im 
Baugewerbe, insbesondere im Zusam-
menhang mit Baumaschinen, im Rah-
men des sogenannten Skontos für „for-
za motrice“.

Nach der neuen Regelung fallen 
Fahrzeuge mit amtlichem Kennzei-
chen nicht mehr unter die begünstig-
ten Maschinen, auch wenn sie über-
wiegend als Baustellenmaschinen ver-
wendet werden und sich nur gelegent-
lich auf öffentlichen Straßen bewegen.

Baumaschinen mit  
gelben Kennzeichen

Zu dieser Kategorie zählen beispiels-
weise Baumaschinen, die mit einem 
gelben Kennzeichen ausgestattet sind, 
um kurze Fahrten auf öffentlichen Stra-
ßen zu ermöglichen, obwohl sie haupt-
sächlich für den Einsatz auf Baustel-

Nach der nunmehr vertretenen Ausle-
gung gilt hingegen bereits das Vorhanden-
sein eines Kennzeichens als ausreichen-
der Grund, um das Fahrzeug von der steu-
erlichen Begünstigung auszuschließen.

Die neue Regelung ist ab dem Jahr 
2026 anzuwenden und führt dazu, dass 
zahlreiche im Baugewerbe eingesetzte 
Maschinen nicht mehr in den Genuss 
der Treibstoffbegünstigung kommen.

len bestimmt sind (z.B. Bagger, Rad-
lader, Dumper, Lader, Planierraupen, 
Kompressoren, Gabelstapler, Erdbewe-
gungsmaschinen und ähnliche Geräte).

In der Vergangenheit wurden sol-
che Fahrzeuge in der Regel als begüns-
tigt angesehen, da die Straßenbenut-
zung gegenüber der Verwendung als 
Arbeitsmaschine nur eine untergeord-
nete Rolle spielte.

Kritik von ANCE  
und Confindustria

Diese Änderung wurde von den wich-
tigsten Interessenvertretungen des 
Bausektors, darunter ANCE und Con-
findustria, scharf kritisiert und dabei 
wurde insbesondere hervorgehoben, 
dass die neue Auslegung für viele Be-
triebe eine erhebliche Belastung dar-
stellt, vor allem in jenen Fällen, in de-
nen die zugelassenen Maschinen na-
hezu ausschließlich innerhalb von 
Baustellen eingesetzt werden. Das Bau-
kollegium steht diesbezüglich in en-
gem Austausch mit dem Dachverband. 

Die Verbände haben daher eine Klar-
stellung der gesetzlichen Bestimmun-
gen bzw. eine Korrektur der aktuellen 
Auslegung gefordert, um wieder zu ei-
ner Regelung zu gelangen, die sich stär-
ker am tatsächlichen Einsatz der Ma-
schinen orientiert.

„In Anbetracht der bereits aktuell 
stark steigenden Preise für Treibstoffe, 
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Übergangsbestimmungen  
bis auf weiteres gültig

Die Anlage II.2 bis findet bei Bauauf-
trägen Anwendung auf Verfahren, die 
ab dem Datum der Veröffentlichung 
des MIT Erlasses zur Einführung der 
TOL Indizes eingeleitet werden, und 
bei Dienstleistungen und Lieferungen 
auf Verfahren, die ab dem Inkrafttre-
ten derselben Anlage begonnen wer-
den. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten 
für Bauleistungen weiterhin die Vor-
schriften der ursprünglichen Fassung 
des Art. 60, die hinsichtlich der Bau-
leistungen auf den vom ISTAT erstell-
ten synthetischen Baukostenindizes 
beruhten. Da das MIT den genann-
ten Erlass bislang noch nicht ver-
öffentlicht hat, sind derzeit weiter-
hin diese Übergangsbestimmungen 
anzuwenden.

Neuverhandlung 

Gewährleistet die Anwendung der 
Preisüberprüfung nicht die Wahrung 
des Grundsatzes der Aufrechterhaltung 
des vertraglichen Gleichgewichts, kann 
auf eine Neuverhandlung der wirt-
schaftlichen Bedingungen nach Treu 
und Glauben gemäß Art. 9 des Vergabe-
kodex zurückgegriffen werden. Schei-
tert auch diese Verhandlung, bleibt es 
dem Auftragnehmer vorbehalten, die 
Auflösung des Vertrages wegen über-
mäßiger nachträglicher Erschwernis 
der Leistung geltend zu machen.

INFOS Für Informationen stehen den Mit-
gliedsunternehmen des Baukollegiums 
und des Unternehmerverbandes Süd-
tirol die beiden Experten Tanja Ziernh-
öld (t.ziernhoeld@unternehmerverband.
bz.it) und Fabrizio Rensi (f.rensi@ 
unternehmerverband.bz.it) von der 
Rechtsabteilung zur Verfügung. 

Bitumen, usw. führt die Abschaffung der 
Akzisenrückerstattung für Baumaschi-
nen zu einer weiteren Kostensteigerung 
für Unternehmen. Als Baukollegium sind 

wir in Kontakt mit 
ANCE, um auch in 
diesem Punkt mög-
liche Lösungen zu 
finden,“ so der Prä-
sident des Baukol-
legiums, Christian 
Egartner. Wie der 
Präsident weiter 
ausführt, könnten 

sonst für treibstoffintensive Arbeiten, zu-
sätzlich zu den bereits infolge des Iran-
krieg stark steigenden Treibstoffprei-
sen, weitere Preissteigerungen drohen. 

Empfehlung für Unternehmen

Den betroffenen Unternehmen wird 
empfohlen, die Situation ihrer einge-
setzten Maschinen im Hinblick auf das 
Jahr 2026 sorgfältig zu überprüfen, um 
die möglichen Auswirkungen der neu-
en Bestimmungen rechtzeitig beurtei-
len zu können.

INFO Für Fragen 
zu diesem Thema 
steht den Mitglieds-
unternehmen des 
Baukollegiums 
und des des Unter-
nehmerverbandes 
der Steuerexperte 

Fabian Fischnaller (f.fischnaller@
unternehmerverband.bz.it) zur  
Verfügung. 

Christian Egartner

Thomas Hasler
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